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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1989

Norm

KO §46

KO §124

Rechtssatz

Für Masseschulden haftet der Gemeinschuldner nur mit der Masse, doch bedeutet dieser Umstand nicht, daß der

Gemeinschuldner durch die Scha ung weiterer Masseschulden nicht beeinträchtigt würde, weil eben dadurch das zur

Begleichung solcher Schulden aufgewendete Vermögen nicht zur Verminderung anderer ihn tre ender Schulden

verwendet werden kann.
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